
Verfahren

Der Rat der Stadt Coesfeld hat am                       
gemäß § 2 Abs. 1  BauGB die Aufstellung dieses
Bebauungsplanes beschlossen.

Der öffentliche Darlegungs- und Anhörungs-
termin gemäß § 3 Abs.  1 BauGB ist am
                                 durchgeführt worden.

Der Rat hat  am                                diesen Bebau-
ungsplanentwurf und seine öffent liche Auslegung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Dieser Plan und die Begründung haben
gemäß §3 Abs.  2  BauGB in  der Zeit vom
                           bis                                
zu jedermanns Einsichtnahme öffent lich
ausgelegen.

D ieser Plan ist vom Rat gemäß §10 BauGB in  Verb.
mit den §§ 7 und 41 GO NW am                               
a ls Satzung beschlossen worden. Gemäß § 86
Abs. 4 BauO NW sind die örtlichen Bauvorschrif ten
als Festsetzungen in den Bebauungsplan
aufgenommen worden.

D ieser Bebauungsplan w ird hiermit 
ausgefertigt .

Der Bebauungsplan ist am                                 gemäß
§ 10 BauGB ortsüblich bekannt gemacht worden mit 
dem Hinweis darauf ,bei welcher Ste lle der Plan während 
der Dienststunden eingesehen werden kann. Mit  d ieser
Bekanntmachung ist  der Bebauungsplan in Kraft  getre-
ten. Der Hinweis auf  d ie Vorschriften des § 44 BauGB
und des § 215 BauGB ist erfo lgt .
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Die Planunterlage entspricht  den Anforderungen 
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vom 25.06.1995 (GV NW S.  926)
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Textliche Festsetzungen  
 
 
 
A. Planungsrechliche Festsetzungen nach dem  Baugesetzbuch (BauGB) und 

na ch der Baunutzungsverordnung (BauNVO) 
 
 
1.  Art der baulich en Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Das Plangebiet wird a ls Industriegebiet (GI) gemäß § 9 BauNVO ausgewiesen. 
 Zulässig sind 
 -Gewerbebetriebe aller Art, Lagerhäuser, Lagerplätze und öffentliche Betr iebe, 
 -Tankste llen. 
1.2 Ausnahmsweise nicht zu lässig sind 
 -Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 
 -Wohnungen für  Aufsichts-  und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und
 Betriebsleiter. 
 
1.3 Zulässigkei t sonstiger Nutzungen 
Gemäß §1 Abs. 5 und 9 BauNVO werden im Industriegebiet E inzelhandelsnutzungen jegli- 
cher Art und Beherbergungsbetriebe ausgeschlossen. 
 
1.4    Gemäß § 1 Abs. 4 BauNVO wird das Industriegebiet nach den Eigenschaften der pro-
duzierenden Betriebe und Anlagen geglieder t. 
 
Die Gliederung erfolgt nach dem Abstandserlass 2007 (-RdErl. d. Ministeriums für  Umwelt 
und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz vom 6/6/2007 –SMBl . NW. 283-).  
 
Nicht zu lässig sind die in der  Abstandsliste genannten Anlagen, die der im Plan festgesetz- 
ten Nummer ierung der abgedruckten Abstandsliste entsprechen. Die Regelung gilt auch für 
die  Anlagen, d ie nicht genannt sind, aber e in ähnl iches Emmissionsverhalten aufweisen. 
 
Ausnahmsweise sind Anlagen des nächst größeren Abstandes der Abstandsliste möglich, 
wenn vom Betreiber der  Nachweis erbracht wird, dass die Emissionen soweit begrenzt wer-
den, dass keine schädliche Umwel teinwirkungen gegenüber den schutzwürdigen Nutzungen 
auftreten. 
 
 
2. Höhe baulicher  Anlagen 
 
Festgesetzt wird die m aximal zulässige Höhe baulicher Anlagen über  Normalhöhen-Null 
(NHN). Die Höhenbegrenzung gil t auch für  Anlagen, die keine Gebäude i . S. von § 2(2) Bau-
ONW sind. 
Eine ger ingfügige Überschre itung der zulässigen Baukörperhöhen für  technisch erforderli -
che, untergeordnete Bauteile (z.B. für Schornsteine, Antennen, Masten, technische Aufbau-
ten für  Aufzüge) kann ausnahmsweise zugelassen werden.  
 
 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksfläche 
 
In den Bereichen für die eine abweichende Bauweise (a)  festgesetzt ist, sind Gebäude mit 
einer Länge von über 50 m zulässig. Dabei sind d ie für eine offene Bauweise festgesetzten 
Grenzabstände gem. Landesbauordnung NW einzuhalten. 
 
 

 
 
 
4. Pflanzgebot / Grünflächen / Einfriedigungen 
 
Alle gemäß zeichnerischen oder textlichen Festsetzungen zu bepflanzenden Flächen sind 
fachgerecht mit standortgerechten, einheimischen Pflanzen (Bäumen, Sträuchern, Gebü-
schen und Feldgehölzen) im Pflanzverband 1,5 x 1,5 m flächendeckend zu begrünen und 
dauerhaft zu erhalten.  
Die Mindestpflanzgröße in diesen Flächen beträgt bei Sträuchern 60-100 cm und bei Bäu-
men 80-120 cm. 
 
Alle Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind 
vor schädlichen Einwirkungen zu schützen. Jeglicher Ausfall ist unmittelbar durch Neuan-
pflanzung mit gleichartigen und gleichwertigen bodenständigen Gehölzen zu ersetzen. 
 
Innerhalb der festgesetzten Wald- und Grünflächen sind bauliche Anlagen jeglicher Art sowie 
Nebenanlagen gem. BauNVO (z.B. Grundstückszufahrten, Stellplätze, Aufschüttungen oder 
Abgrabungen, Lager-, Abstellplätze, Werbe- und Informationsschilder, Masten ...) nicht zu-
lässig.  
 
Die vorhandenen Zaunanlagen am Rand des Plangebietes sind in der jetzigen Form zu er-
halten. Einfriedigungen innerhalb des Gebietes sind nur mit heimischen, ortstypischen He-
cken oder mit einem max. 2,50 m hohen, „nicht blickdichten“ Metallzaun (z.B. Stabgitter-
oder Profilmattenzaun) zulässig. Bezugshöhe hierfür ist das jeweil ige natürliche Geländeni-
veau. 
 
 
5. Flächen für Abfall- und Abwasserbeseitigung  
 
Zur dezentralen Versickerung von unbelastetem bzw. gemäß den jeweils in Betracht kom-
menden Regeln der Technik gereinigtem Niederschlagswasser sind innerhalb des Plange-
bietes Grünflächen für die Abwasserbeseitigung als Versickerungsmulden ohne weitere 
Überlaufmöglichkeit aus dem Baugebiet anzulegen.  
 
 
6. Werbeanlagen 
 
Außerhalb der überbaubaren Flächen sind keine Werbeanlagen, Informationsschilder, Weg-
weiser, Bemalungen usw. zulässig. Innerhalb der überbaubaren Flächen ist firmenbezogene 
Eigenwerbung an den Gebäuden, gestalterisch abgestimmt auf die Gebäudeproportionen 
und die architektonische Gliederung der Baukörper, zulässig. Oberhalb der Gebäudekanten
sind Werbeanlagen nicht erlaubt. 
Bei frei stehenden Werbeanlagen darf eine Höhe von 5 m über dem natür lichen Geländeni-
veau und eine Gesamtgröße von 5 m² nicht überschritten werden. 
Materialien und Farben, die eine hochglänzende, eine grelle oder eine Signalwirkung erge-
ben, sind unzulässig. 
 
 
 
 
 

B. Fe stsetzungen gem. § 86 Landesbauordnung NW und nach dem Bauge-
setzbuch (BauGB) 

 
1. Äußere Gestaltung der Baukörp er  
 
Die Fassaden der neu zu errichtenden Gebäude müssen aus Mauerwerk, Putz, Metall, Holz 
oder Sichtbeton bestehen.  
Mater ialkombinationen mit Stahl  und Glas sind zulässig. 
 
In dem Baugebiet sind alle Dachformen bis zu einer Neigung von 30° zulässig. Ausnahmen 
können zugelassen werden, sofern die Abweichung aus betrieblichen oder konstruktiven 
Gründen erforder lich ist. 
 
 
C.  Festsetzu ngen nach  L an deswassergesetz (L W G NW ) u nd  BauGB 
 
Das anfal lende Niederschlagswasser des Bereiches GI 1 ist über die belebte Bodenzone in 
Versickerungsmulden zu versickern.  
Das anfallende Niederschlagswasser aus dem übrigen Plangebiet ist ortsnah in ein Gewäs-
ser einzuleiten. 
Die hierfür erforderl ichen Anlagen müssen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der 
Technik entsprechen. Das Wohl der Allgemeinheit darf nicht beeinträchtigt werden. Die An-
forderungen an die  Niederschlagsentwässerung im Trennverfahren (Trennerlass vom  
26.05.2004-IV-9 031 001 2104) sind jeweils zu beachten. Je nach Bedarf ist eine Vorbe-
handlung des anfallenden Niederschlagswassers er forderlich. 
 
 
D.   Kennzeichnung  g em . § 9 Abs. 5 Nr . 3 Bau GB 
 
Im Bebauungsplan sind alle Flächen gekennzeichnet, für die eine Belastung mit umweltge-
fährdenden Stoffen bekannt ist. Es handelt sich dabei um Bereiche, in denen Boden-, Bo-
denluft- und /oder Grundwasserverunreinigungen festgestellt wurden. In den gekennzeichne-
ten Bereichen sind Bauvorhaben, Bodeneingr iffe oder Nutzungsänderungen nur nach Durch-
führung von notwendigen Sicherungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen mit Zustimmung der 
Unteren Bodenschutzbehörde zulässig. 
 
 
E.  Hin weise 
 
1. Denkmäler  
Falls bei Bodeneingriffen Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauer-
werk, Einzelfundamente aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natür lichen Bo-
denbeschaffenheit)  entdeckt werden, ist dieses der Stadt Coesfeld (Untere Denkmalbehör-
de) und dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Westf. Museum für Archäologie / Amt für 
Bodendenkmalpflege, Münster)  unverzüglich anzuzeigen. 
 
2. Kampfmittel  
Im Gel tungsbereich des Bebauungsplanes ist keine Kampfmittelbelastung bekannt. 
 
3.     Grundwassernutzung 
Die Entnahme von Grundwasser ist im  Plangebiet nur zulässig, soweit durch einen Sachver-
ständigen für  Bodenbelastungen und Altlasten gem. § 18 Bundes-Bodenschutzgesetz ge-
prüft wurde, dass durch die Grundwasserentnahme keine Beeinflussung der bestehenden 
Boden- und Grundwasserverunreinigungen stattfindet. 

 

Anlage 1 zum RdErl v. 6.6.2007 

Abstandsliste 2007 
 

Abstan dsliste 2007  
(4. BImSchV: 15.07.2006) 

Abstands-
klasse  

Abstand in m  Lfd. Nr.  Hinweis auf 
Nummer (Spal te) 
der  4. BImSchV  

Anl agen-/Be tri ebsart (Kurzfassung) 1 )  

 

I 
 

1.500 
 
1 

 
1.1 (1)  

 
Kra ftwerke mit Feuerungsan lagen für den Einsatz von Br ennstoffen , 
soweit die Feuerungs wärmeleistung 900 MW übersteigt (# ) 

   
2 

 
1.11 (1)  

 
Anlagen zur Trockendestil lation  z. B. K okereien und Gaswerke 

   
3 

 
3.2 (1)a)  

 
Integrie rte Hüttenwer ke, Anlagen zur  Gewinnung von Roheisen und 
zur unmittelbaren Wei terv erarbei tung zu Rohstahl  in Stah lwerken, 
einschl. Strangg ießlagen 

   
4 

 
4.4 (1)  

 
Mineralöl ra ffinerien (#) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1) Die Anlagenbezeichnungen stimmen n icht immer  mit denen der 4 . BImSchV überein, denn sie  enthäl t in manchen Fäl len 
Oberbegr iffe und/oder zusammenfassende An lagenbeze ichnungen, die hinsichtl ich  des Genehmigungserfordern isses 
zusammengehören, in ihrer Auswirkung i . S. des  Abstandserlasses aber  als  selbstständige Anlagenarten z u sehen sind oder 
immissionsschutz- und planungsrec htl ich ohne Bedeutung sind. Insofern konnte die  Systematik der 4. BImSc hV und auch die  
Einteilung nach Leistungskri terien nich t immer eingehal ten werden. Abstands bestimmend ist aber - unabhängig von dem 
Genehmigungserfor dernis - die Betriebsart, wie sie in der  Abstands liste beschrieben ist. 
 

Abstands- 
kl asse  

Abstand i n m  Lfd. Nr.  Hinwei s a uf 
Nummer (Sp al te) 
der 4. BImSchV  

An lagen-/Be triebsart (Kurzfassung)  

 

IV 
 

500 
 
 

37 

 
 

1.1  (1) 

 
 
Kraftwerke , Heizkraftwerke und Heiz werke mit Feuerungsan lagen  
für den Einsatz von Brennstoffen, soweit d ie Feuerungs wärme-
leistung 50 MW bis 150 MW beträgt, auch Biomas sekra ftwer ke  (#)  

    
 

8.2  (1) 
a) und b)  

 
Anlagen zur Erz eugung von Strom, Dampf, Warmwasser, 
Prozesswärme oder erhitztem  Abgas durch den Einsatz von 
Abfal lhölzern  ohne Holzsc hutzmi ttel oder Besch ichtungen von 
ha logenorgan ischen Verb indungen mit einer 
Feuerungswärmeleistung von 50 Megawatt oder mehr   

   
38 

 
1.8  (2) 

 
Elektroumspannan lagen m it einer Oberspannung von  220 kV oder 
mehr  einsc hließl ich der Sc haltfe lder, ausgenommen eingehauste 
Elektroumspannan lagen (* )  

   
39 

 
1.9  (2) 

 
Anlagen zum Mahlen oder Troc knen von Kohle  

  40 1 .10 (1) Anlagen zum Brikettieren von Braun-  oder S teinkohle  

  41 2.8 ( 1+2)  Anlagen zur Herstellung von Glas oder  Glasfasern auch soweit es 
aus Altglas  hergestell t  

  42 2 .11 (1) Anlagen zum Schmelzen mineralis cher Stoffe e inschl ießlich  
Anlagen zur Herstellung von Mineralfasern  

  43 2 .13 (2) Anlagen zur Herstellung von Beton, Mörte l oder Straßenbaustoffen 
unter  Verwendung von Zement (*)  

  44 2 .15 (1) Anlagen zur Herste llung oder  zum Schmelzen von Misc hungen aus 
Bitumen oder Teer mit Minerals toffen eins ch ließlic h 
Aufbere itungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe  und 
Teerspl ittanlagen mit einer P roduktionsleistung von 200 t oder mehr  
je Stunde (s. auch lfd. Nr. 91)  

  45 3.6 ( 1+2)  Anlagen zum Walzen von Stahl (War mwalzen) und Metallen , 
ausgenommen An lagen zum Walzen von Kal tband mit einer 
Bandbreite bis 650 mm (*)  

  46         3.2 (1) b ) 
        3.7 (1) 

Anlagen zur Stahlerzeugung mi t Induktionsöfen, Eisen- , Temper- 
oder Stahlgießere ien mit e iner Produktionsleistung v on 20 t oder 
mehr  Guss te ile  je Tag   
(s. auch l fd . Nrn. 8  und 27)  

  47 3.11 (1+2) Schmiede-, Hammer- oder Fallwerke  (*)  

  48 3 .16 (1) Anlagen zur Herstellung von warmgefertig ten  nahtlosen oder 
gesc hweißten Rohren aus Stah l (* )  

  49 4.1  (1) 
b) 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herste llung von s auerstoffhaltigen 
Kohlenwas serstoffen (#)  

  50 4.1  (1) 
h) 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herste llung von B as iskunststo ffen 
(Kunstharzen, Polymeren, Fasern  au f Zel lsto ffbasis)   
(s. auch l fd . Nr. 14) (#)  

  51 4.1  (1) 
i ) 

Anlagen zur fabrikmäßigen Herste llung von s ynthetischen 
Kautschuken (#)  

  52 4.1  (1) 
j ) 

Anlagen zur Herstellung von Farbsto ffen und Pigmenten sowie von 
Ausgangssto ffen  für Farben und Anstrichmittel (#)  

  53 4.5  (2) Anlagen zur Herstellung von Schmierstoffen wie Schmierö le, 
Schmierfette, Metallbearbeitungsö le (#)  

  54 4.7  (1) Anlagen zur Herstellung von Kohlenstoff (Hartbrandkohle) oder 
Elektrographi t durch Brennen oder Graphi tie ren (#)  

 
 

Abstands- 
kl asse 

Abstand in m Lfd. Nr . Hi nweis auf 
Nu mmer(Spalte) 
der 4. BImSchV 

Anlag en-/Betriebsart (Kurzfassung) 

IV  500  
 
55  

 
4.8 (2)  

 
Anlagen zum Des till ieren von flüchtigen organischen 
Verb indungen mit einer Durc hsatz leistung von 3 t oder mehr je 
Stunde (#)   (s. auch l fd . Nr. 105 )  

   
56  

 
5.1 (1)  

 
Anlagen zur Behandlung von Oberflächen von Stoffen, 
Gegenständen oder Erzeugnissen e insch ließlich der 
dazugehörigen Trocknungsanlagen unter Verwendung von 
organis chen Lösungsmitteln mi t einem Verbrauch an 
organis chen Lösungsmitteln von 150 Kilogramm oder mehr je 
Stunde oder von 200 Tonnen oder mehr je Jahr  

   
57  

 
5.2 (1)  

 
Anlagen zum Beschich ten, Imprägnieren, Kaschieren, 
Lackieren oder Tränken v on Gegenständen, Glas- oder 
Mineral faser n oder bahnen- oder tafelfö rmigen Materia lien 
einschließlich der zugehörigen Trocknungsanlagen mi t 
Kuns tharzen, soweit die Menge d ieser Harz e 25 Kilogramm 
oder mehr je Stunde beträgt  

   
58  

 
5.5 (2)  

 
Anlagen zum Is olieren von Drähten unter  Verwendung von 
phenol - oder kr eso lhaltigen Drahtlacken  

   
59  

 
5.8 (2)  

 
Anlagen zur Herstellung von Gegens tänden unter  
Verwendung von A mino- oder Phenolp lasten mittels 
Wärmebehandlung, soweit die Menge der Ausgangsstoffe 10 
kg  oder mehr je  S tunde beträgt  

   
60  

 
7.3 (1+2) 
a) und b)  

 
Anlagen zur Erzeugung von Speis efetten  aus tierisc hen 
Rohstoffen  oder z um Schmelzen von tierischen Fetten, 
ausgenommen An lagen z ur Verar beitung von selbst 
gewonnenen tie rischen Fetten zu Speis efetten  in 
Fleischereien m it einer Leistung b is zu 200 Ki logr amm 
Speisefett je  Woche  

   
61  

 
7.9 (1)  

 
Anlagen zur Herstellung von Futte r- oder Düngem itteln  oder 
techn isc hen Fetten aus den Sc hlachtnebenprodukten 
Knoc hen, Tierhaare, Federn , Hörner , Klauen oder Blut  

   
62  

 
7.11 (1)  

 
Anlagen zum Lagern unbehandel ter Knochen, ausgenommen 
Anlagen für selbstgewonnene Knochen in  
- Fleischereien, in  denen je Woche weniger  als  

4 000 kg Fleisch verarbe itet wer den, und  

- Anlagen, die nic ht durch lfd. Nr. 115 erf asst werden  
  63  7.15 (1)  Kottr ock nungsanlagen  
   

64  
 
7.19 (1+2)  Anlagen zur Herstellung von Sauerkraut mit  einer 

Produktionsleistung von 10 Tonnen oder mehr Sauerkraut je 
Tag als  Vierteljahres durchschn ittswert  

   
65  

 
7.21 (1)  

 
Mühlen für Nahrungs- oder Futtermittel  mit einer 
Produktionsleistung von 300 Tonnen Fertigerzeugnissen oder 
mehr  je  Tag als  Vierteljahres durchschn ittswert  
(s. auch lfd . Nr. 193)  

   
66  

 
7.23 (1+2)  

 
Anlagen zur Erzeugung von Ölen oder Fetten aus pflanzl ichen 
Rohstoffen  mit einer Produktionsleistung von 1 Tonne 
Fertigerzeugnis se oder mehr je Tag a ls 
Vierte ljahr esdurchschn ittswert  

   
67  

 
7.24 (1)  

 
Anlagen zur Herstellung oder Raffinati
Zuckerrüben oder  Rohz ucker  

von  Zucker  unter  

   
68  

 
8.1 (1) a)  

 
Anlagen zur Bese itigung oder Ver wertung fester, flüssiger 
oder gasförmiger Abfäl le mit  brennbaren Bestandteilen  durch 
thermis che Ver fahren  

 

Abstands-
klasse  

Abstand in m  Lfd. Nr.  Hinweis auf 
Nummer (Spalte) 
der 4. BImSchV  

An lagen-/Betriebsart (Kurzfassung)  

     

IV 500 69 8 .3 (+2) Anlagen zur thermis chen Aufberei tung von 
Stahlwerks stäuben für d ie Gewinnung von Metal len  oder 
Metallverbindungen im Drehrohr oder in einer Wirbe lschicht  

  70  8.5 ( 1+2) Offene Anlagen zur  Erzeugung von Kompost aus 
organischen Abfäl len mit einer Durchsatzleistung von 3 000 
Tonnen oder  mehr Einsatzsto ffen je Jahr (Kompostwer ke)  
(s. auch l fd . Nr. 128)  
 

  71  8 .8  (2) 
8 .10 (2) 

Anlagen zur phys ikalisch und/oder chemischen Behandlung 
von Abf ällen mit einer Durchsatzleistung von 10 Tonnen bis 
weniger  a ls 50 Tonnen Einsatzsto ffen  je  Tag auch soweit 
nic ht genehmigungsbedürftig (s . auch l fd. Nr. 34)  

  72 8.9 (1)  a) + b) 
8.9 ( 2) a ) 

a)  Anlagen zum Zerkle inern  von Schro tt durch Rotormühlen  
mit e iner Nennleistung des Rotor antriebes v on 100 Ki lowatt 
oder mehr 
b)  An lagen z ur ze itweil igen Lagerung von Eisen- oder 
Nic hteisenschro tten, e inschl ießlich Autowracks, mit einer 
Gesamtlager fläche von 15 000 Quadra tmeter oder mehr 
oder einer Ges amtlagerkapazität von 1 500 Tonnen Eisen- 
oder Nichteisensc hrotten oder mehr 

 
  73  8.12 (1+2) 

a) und b) 
Offene Anlagen zur ze itweil igen Lagerung von Abfäl len mit 
einer Aufnahmekapazität von 10 Tonnen oder mehr je Tag 
oder einer  Gesamtlager kapazität von 100 Tonnen oder mehr  

  74  8.13 (1+2) 
 

Offene Anlagen zur zeitweil igen Lagerung von Schlämmen 
mit e iner Aufnahmekapaz itä t von 10 Tonnen oder  mehr je 
Tag oder einer  Gesam tlagerkapazi tä t von 150 Tonnen oder 
mehr   
 

  75  8.14 (1+2) 
a) und b) 

Offene Anlagen zum Lagern v on A bfä llen soweit in d iesen 
Anlagen Abfäl le vor der en Beseitigung oder Verwertung 
jewei ls über  einen Ze itraum von mehr als e inem Jahr 
ge lager t werden  
 

  76 8.15 (1+2) 
a) und b) 

Offene Anlagen zum Umschlagen von Abfällen mi t einer 
Le istung von 100 Tonnen oder mehr je Tag, ausgenommen 
Anlagen zum Umschlagen von Erdaushub oder von Geste in, 
das bei der Gewinnung oder Aufbere itung von 
Bodenschätzen anfä llt  
 

  77  9 .11 (2) Offene oder unvo llständig gesch lossene A nlagen zum Be- 
oder Entladen von Schüttgütern, die im trockenen Zustand 
stauben können, sowei t 400 Tonnen S chüttgü ter  oder mehr 
je Tag bewegt werden; dies g ilt auc h für s aisonal  genutzte 
Getre ideannahmeste llen. An lagen zum Be- oder Entladen 
von Erdaushub oder von Gestein , das bei  der Gewinnung 
oder Aufbere itung von Bodenschätzen anfäl lt, sind 
ausgenommen  
 

  78                - Abwass erbehandlungsanlagen für  mehr als 100 000 EW   
(s. auch l fd . Nr. 143)  

  79  -  Oberird ische Deponien (*)  

  80 -  Autokinos (*)  

 

Abstands-
klasse 

Absta nd in m Lfd. Nr. Hinweis auf 
Nummer(Sp alte) 
der 4. BImSch V 

Anlagen-/Betri eb sart (Kurzfassun g) 

II  1.000  5  1.14 (1)  
 
Anlagen zur Vergasung oder Verflüssigung von Kohle oder 
bi tum inösem S chiefer  

   
6  

 
2.14 (2)  

 
Anlagen zur Herstellung von Formstücken unter Verwendung 
von Zement oder anderen Bindemitteln durch Stampfen, 
Sc hock en, Rütteln oder Vibr ieren mit einer P roduk tionsleistung 
von 1 t oder mehr je Stunde im Freien (*)  (s. auch lfd. Nr. 90)  

  7  3.1 (1)  Anlagen zum Rösten, Schmelzen oder Sinter n von Erzen  
   

8  
 
3.2 (1) b)  

 
Anlagen zur Herstellung oder zum  Erschmelzen von Roheisen 
oder Stahl mit einer Schmelzleis tung von 2,5 Tonnen oder 
mehr je Stunde einschl. Stranggießen (*)  (s. auch lfd. Nrn. 27 
und 46)  

   
9  

 
3.3 (1)  

 
Anlagen zur Herstellung von Nic hteisenrohmetal len aus Erz en, 
Konzentraten oder sekundären Rohstoffen eins chl . 
Aluminiumhütten (#)   

   
10  

 
3.15 (2)  Anlagen zur Herstellung oder Reparatur v on Behältern aus  

Metall  im Freien (z. B. Container) (*) ( s. auc h lfd. Nr. 96)  

   
11  

 
3.18 (1)  Anlagen zur Herstellung oder Reparatur v on Schi ffskörpern 

oder -s ektionen aus Metal l im Freien (*) (s. auch lfd. Nr. 97)  
   

12  
 
4.1 (1)  
c), p)  

 
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von schwefelhaltigen 
Kohlenwasserstoffen oder von Nichtmetal len, Metal loxiden 
oder sonstigen anorganischen Verbindungen (#)   

   
 
13  

 
4.1 (1)  
g)  

 
Anlagen zur Herstellung von metallorganisc hen Verbindungen 
durch c hemisc he Umwandlung in industriel lem Umfang (#)  

   
14  

 
4.1 (1) 
h)  

 
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Chemiefasern  (s . 
auc h lfd. Nr. 50) (#)  

   
15  

 
4.1 (1) 
l)  

 
Anlagen zur Herstellung von Gasen wie Ammoniak, Chlor und 
Chlorwasserstoff, Fluor und Fluor wassers toff, Kohlenstoff-
oxiden, Schwefelver bindungen, Stickstoffoxiden, Wasserstoff, 
Sc hwefeldioxid, Phosgen (#)  

   
16  

 
4.1 (1) 
 r)  

 
Anlagen zur Herstellung von Ausgangsstof fen für 
Pflanzenschutzm ittel und von Bioziden (#)  

   
17  

 
4.1 (1)  
s)  

 
Anlagen zur Herstellung von Gr undarzneimitteln durch 
chem ische Umwandlung (Wirkstoffe für Arzneimittel ) (#)   

   
18  

 
6.3 (1+2)  

 
Anlagen zur Herstellung von Holzspanplatt en, 
Holz faserplatten, oder  Holzfasermatten  

   
19  

 
7.12 (1)  

 
Anlagen zur Besei tigung, Verwertung, Sammlung oder 
Lagerung von Tier körpern oder tierischen Abfällen, 
aus genommen Kleintierkrematorien (s. auch l fd. Nr. 200)  

   
20  

 
10.15 (1+2)  

 
Offene Prüfs tände für oder mi t  
a) Verbrennungs motoren mit einer Feuerungswärmeleistung 
ab insgesamt 300 Kilowatt,   
b) Gasturbinen oder Triebwerken  
(s. auch lfd. Nr. 101)  

   
21  

 
10.16 (2)  

 
Offene Prüfs tände für oder mi t Luftsc hrauben (s. auch lfd. Nr. 
101)  
 

   
22  - 

 
Anlagen zur Herstellung von Eisen- oder 
Stahlbaukonstruktionen im Freien (*)  

 

 
 

Ab stands- 
klasse 

Abstand in m Lfd . Nr. Hinwe is auf 
Nu mmer(Spa lte) 
der 4. BImSchV  

Anlage n-/Betriebsa rt (Kurzfassung ) 

III  700  
 
 
23  

 
 
1.1 (1)  

 
 
Kraftwerke und Feuerungsanlagen für den E insatz von 
Brennstoffen, sowei t die Feuerungswärmeleis tung mehr als 150 
MW bis max. 900 MW beträgt, auch Biomassekraftwerke (#)  

   
24  

 
1.12 (1)   

 
Anlagen z ur Destillation oder W ei terverarbei tung von Teer oder  
Teererzeugnissen ( #)  

   
25  

 
2.3 (1)  

 
Anlagen z ur Herstel lung von Zementk linker oder Zementen  

   
26  

 
2.4 (1+2)  

 
Anlagen z um Brennen von B auxit, Dolomit, Gips, Kalkstein, 
Kies elgur, Magnesi t, Quar zi t oder von Ton zu Schamotte  

   
27  

 
3.2 (1)  
b)  

 
Elektro-Stahlwerke; Anlagen zur Stahlerzeugung mit 
Lichtbogenöfen unter 50 t Gesamtabstichgewicht (*)   (s. auch lfd. 
Nrn. 8 und 46)  

   
28  

 
3.24 (1)   

 
Automobil- u. Motorradfabriken, Fabriken zur Herstellung von 
Verbrennungsmotoren (*)  

   
29  4.1 (1)  

a), d), e)  

 
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Kohlenwasser-
stoffen einschl. stickstoff- oder phosphorhaltige 
Kohlenwasserstoffe (#)  

   
30  

 
4.1 (1)  
f)  

 
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von halogenhaltigen 
Kohlenwasserstoffen (#)  

   
31  

 
4.1 (1)  
m), n) , o)  

 
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von Säuren, Basen, 
Salzen (#)  

   
 
32  

 
4.1 (1)  
q)  

 
 
Anlagen zur fabrikmäßigen Herstellung von phosphor-, stickstoff- 
oder kaliumhaltigen Düngemitteln (#)  
 

  33  4.6 (1)  Anlagen zur Herstellung von Ruß (#)  

   
34  

 
8.8 (1) 
8.10 (1)   

 
Anlagen zur physikalisch und/oder chemischen Behandlung von 
Abfällen mit einer Durchsatzleistung von 50 Tonnen 
Einsatzstoffen oder mehr je Tag (s. auch lfd. Nr. 71)  

   
35  

 
- 

 
Aufbereitungsanlagen für schmelzflüssige Schlacke (z. B. 
Hochofenschlacke)  

   
36  

 
- 

 
Freizeitparks mit Nachtbetrieb (*) (s. auch lfd. Nr. 160)  
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